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RS OGH 1994/3/23 7Ob589/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1994

Norm

MRG §27 Abs3

ZPO §502 HIII4

Rechtssatz

Welche konkreten Kriterien für das Wissen des Vermittlers bzw seiner Gehilfen oder deren fahrlässige Unkenntnis

sprechen, hängt jeweils von den Umständen des Einzelfalles ab. Ob demnach ein schuldhaftes, die Ersatzp<icht

auslösendes Verhalten anzunehmen ist, stellt keine erheblichen, in ihrer Bedeutung über den jeweiligen Anlaßfall

hinausgehende Rechtsfrage dar.
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